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\lVesldeulscher Boskelbqll -Verbond- Rechtsousschuss

WBV-Rechlsousschuss
c/o Rechtsonwalt JÜrgen Henke

Stockumer Str. 30
59368 Weme

E-Moi!Adressel
Kon/ei@uphof f -henke.de

ln dem Berufungsvedohren

des Henn Morcus Zimmermonn, Pützsir. 6o, 53343 Wochtberg

.Berufungsführer-

gegen

den Westdeutschen BosketbollVerbond e.V.. vertr. durch sein Prösidium. dieses vertr.
durch den Prösidenten Herrn Klous Rüdiger Biemer. Friedrich-Alfred-Str. 25. 47055 Duis-
burg

-Berufungsgegner-

ergeht durch dos Mitglied des Rechtsousschusses Jürgen Henke ols Vorsifzender gemöß
§ l9 Ziff. I der Rechisordnung des Deutschen Bosketbollbundes e. V. folgende

Entscheidung:

Der Anhog dcs Berufungsführers, dlc oulschlebendc Wirkung der Berufung
vom 19.03.2014 gcgen dlc Enlscheidung des Vizepräsidenten Vl-
Schiedsrlchlerwesen, Rolond Wngortz vom 18.03.2014, den Berufungsführer
bis zur endgülllgen Klörung einer Beschwerde der BG.Bonn/Meckenheim TuS
von ollen Spielcn mil Beteillgung der beiden Vereine zum Schutz qller Perso-
nen obzusetzen, qnnrordnen, wird zurückgewiesen.

Der Anlrog des Berufungsl[ihrerc ouf E]loss elnet einslweiligen Anordnung des
lnhqlk, zu den vorgenonnlen Splelonsetzungen unverzügllch wieder ols
Schiedsrichler ongesetzl zu werden, wlrd zurückgewlcsen.
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Beoründunq:

Die Anordnung der oufschiebenden Wirkung eines Rechtsmitiels sowie der einstweilige
Rechisschutz sind onzuordnen, wenn die im Eilverfohren vozunehmende summorische
Prüfung der Erfolgsoussichten der Berufung die überwiegende Wohrscheinlichkeii des
Obsiegens des Berufungsführers in der Houptsoche ergibt.

Dies ist vorliegend nicht der Foll. Der Berufungsgegner hol mit E-Moil vom 21.03.2014 sei-
ne Enischeidung, den Berufungsführer von ollen Koderspielen obzuziehen oufgehoben
und mitgeteilt, dem Berufungsführer noch orn 2l .03.201 4 Spiele für dos Wochenende
zuzuweisen.

Angesichts der Regelung des § 3.2. c DBB - SchO steht dem Berufungsgegner dos
Recht der An-, Um- und Absetzung von Spielen zu.

Es konn nicht Gegenstond eines summorischen Verfohrens sein. die Berechtigung einer
Beschwerde zu klören, zu der es ousweislich der Angoben der Beteiligten unterschiedli-
cher Sochverholtsschilderungen gibt. Es ist nicht willkürlich oder gor sittenwidrig - wie
der Berufungsführer meint - in einer solchen Situotion zur Vermeidung eines weiteren
Auf einonderiref f ens zur Deeskolierung durch enisprechende Schiedsrichter-
Umbesetzung zu reogieren, zumol dem Berufungsführer ols Ersolz onderweitige Spielon-
setzu ngen zugewiesen werden.

Gemöß § l9 Ziff. 2 der Rechtsordnung isi diese Enlscheidung nicht onfechlbor. Die Kos-
ten gelien ols Teil der Houptsoche.

Werne, den 24.03.2014

Jürgen Henke ols Vorsitzender
des W BV-Rechtsoussc husses


